
Zuschuss für Auslagen zur Kostümierung 
 

In der Karnevalssaison 2025/26 wird jedem, zu den Sitzungen* aktiv auf der Bühne 
mitwirkenden Vereinsmitglied** (allein oder in der Gruppe), ein Zuschuss von max. 
15,00 €/Pers., für die finanziellen Aufwendungen der Kostümierung gezahlt. 
 

Nachweise über entstandene Kosten sind wie folgt beizufügen, ansonsten kann kein 
Zuschuss gewährt werden! 

 

 Quittungen nur mit entsprechendem Kassenzettel 

 Rechnungen mit ausgewiesener St.-Nr. u. USt-IdNr. 

 
Gruppen sammeln bitte ihre Belege und geben diese mit diesem Formular zusammen ab! Die 
Auszahlung, des Zuschusses/Pers., erfolgt dann als Gesamtbetrag an den benannten 
Verantwortlichen! 
 

Abgabetermin:  bis 23.02.2026 (!) beim Schatzmeister Alexander Ernst, Rökestr. 11a 
 

Name des Mitwirkenden bzw. der Gruppe: ____________________________ 
 

Verantwortlicher der Gruppe:  ____________________________ 
 

Lfd. Nr. 
Name, Vorname (des aktiv mitwirkenden Vereinsmitgliedes**; 
                  keine Betreuer, Trainer oder ähnliche Personen) 

Diese  Spalte bitte 
 nicht  ausfüllen!!! 

1.     
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    

   in €  

 
Bitte Bankverbindung angeben: IBAN:  …………………………... 

(zwingend erforderlich !!!) BIC:  …………………………... 

Bankinst.: …………………………... 
 
Ich/ wir versichere/ versichern, dass keine retournierten Rechnungen beigefügt sind!  

              _________________________ 
                 Unterschrift des Verantwortlichen 

Anlage: Nachweise über Ausgaben für Kostümierung wie oben beschrieben. 
 

   * am 31.01. / 08.02. und 14.02.2026 
** Zum Zeitpunkt der genannten Sitzungen in der Vereinsliste als Mitglied eingetragen, nachträgliche    
     Abrechnungen sind nicht möglich! 

 

!!! 

!!! 


